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Diese Abschrift stimmt mit der Planurkunde überein.

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung vom 26.11.2010 wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Ausfertigung:
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes stimmt mit dem Satzungsbeschluss
vom 22.11.2010 überein. Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Der Gemeinderat hat am 22.11.2010 den Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Die öffentliche Auslegung wurde am 13.03.2010 amtlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplanentwurf hat vom 16.03.2010 bis 16.04.2010 öffentlich ausgelegen.

Verfahrensvermerke

Die Aufstellung wurde am 08.10.2007 beschlossen und am 07.12.2009 öffentlich
bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte durch eine Informationsveranstaltung
am 17.12.2009.

Der Technische Ausschuss hat am 08.03.2010 den Bebauungsplanentwurf gebilligt und seine
öffentliche Auslegung beschlossen.

Leutkirch,  24.11.2010                                                                gez.              
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Leutkirch,  26.11.2010                                                               gez.               
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